
Terminplan zur Vorbereitung und Durchführung  
der Abiturprüfung für das Schuljahr 2019/2020; Änderung 

 
RdErl. des MB vom 02.04.2020 - 21-83215 

 
Bezug: 
RdErl. des MB vom 2.4.2019 (SVBl. LSA S. 40) 
 
1. Der Bezugs-RdErl. wird wie folgt geändert: 
 
Nummer 1 erhält folgende Fassung: 
 

„Termin Sachverhalt zu Nrn. des  
Bezugs-RdErl. 

bis Montag,  
den 23.9.2019 

Berufung des vorsitzenden Mitglieds der Prüfungskommission und 
Regelung der Vertretung sowie gegebenenfalls Mitteilung über die 
Beteiligung Schulfremder an Prüfungsgeschäften durch das 
Landesschulamt (LSchA) 

2.1 

bis Montag,  
den 30.9.2019 

Berufung der Prüfungskommission durch das vorsitzende Mitglied 
der Prüfungskommission und Bericht an das LSchA 

2.2 

bis Freitag, 
den 29.11.2019 

Vorschlag für die Besetzung der Fachprüfungsausschüsse durch 
die Prüfungskommission an das LSchA 

2.4 Buchst. b 

Bericht des vorsitzenden Mitglieds der Prüfungskommission an das 
Landesschulamt über die Prüflinge mit Behinderungen und 
Vorschlag zur eventuellen Modifizierung von Prüfungsbedingungen 

6.7 Satz 1 

Montag, 
den 16.12.2019 

Wechsel des Kurshalbjahres im Abiturjahrgang  

Montag, 
den 16.12.2019 

Ausgabe der Leistungsnachweise des dritten Kurshalbjahres der 
Qualifikationsphase 

 

bis Freitag,  
den 20.12.2019 

Erfassung der vorläufigen Benennung der schriftlichen 
Prüfungsfächer 

6.2 

bis Mittwoch, 
den 8.1.2020 

Meldung der Anzahl der Prüflinge für jedes schriftliche 
Prüfungsfach, getrennt nach Fächern auf grundlegendem und 
erhöhtem Anforderungsniveau, an das LSchA 

6.2 

bis Montag,  
den 10.2.2020 

Einreichen von je zwei Aufgabenvorschlägen pro Fach auf 
grundlegendem und erhöhtem Anforderungsniveau in Fächern, für 
die keine landeszentralen Prüfungsaufgaben vorliegen, beim 
LSchA 

5.1 Satz 1 

bis Freitag,  
den 24.4.2020 

(in Einzelfällen in 
Abstimmung mit 
dem LSchA bis 
27.4.2020) 

Aushändigung der Leistungsnachweise des vierten Kurshalbjahres 
der Qualifikationsphase  

6.3 Satz 1 

bis Montag,  
den 27.4.2020, 
12 Uhr 

(in Einzelfällen in 
Abstimmung mit 
dem LSchA bis 
29.4.2020, 12 
Uhr) 

Endgültige schriftliche Anmeldung des Prüflings zur Abiturprüfung 
Schriftliche Erklärung durch den Prüfling an das vorsitzende 
Mitglied der Prüfungskommission zur Teilnahme am 
Hauptprüfungstermin oder Zweit-/Nachprüfungsprüfungstermin  

6.4 Satz 1 

Abgabe der durch den Prüfling unterschriebenen ”Erklärung” an 
das vorsitzende Mitglied der Prüfungskommission 

6.3 Satz 2 

Abgabe der durch den Prüfling unterschriebenen ”Erklärung” 
gemäß Anlage 2 des RdErl. zur Erfüllung der Belegungs- und 

 



Einbringungsverpflichtungen in der gymnasialen Oberstufe vom 
8.11.2013 (SVBl. LSA S. 278)  

bis Mittwoch,  
den 29.4.2020 

(in Einzelfällen in 
Abstimmung mit 
dem LSchA bis 
30.4.2020, 12 
Uhr) 

Bekanntgabe der zur schriftlichen Prüfung zugelassenen Prüflinge 
durch Aushang 

6.5 Satz 1 

Donnerstag,  
den 30.4.2020 

Letzter Regelunterrichtstag für den Abiturjahrgang 6.8 Satz 1 

 Schriftliche Hauptprüfungstermine: 7.3 Satz 2 

Montag,  
den 4.5.2020 

Abiturprüfung im Fach Physik  

Dienstag,  
den 5.5.2020 

Abiturprüfung im Fach Mathematik  

Mittwoch,  
den 6.5.2020 

Abiturprüfung im Fach Chemie  

Donnerstag,  
den 7.5.2020 

Abiturprüfung im Fach Biologie  

Freitag, 
den 8.5.2020 

Abiturprüfung im Fach Englisch  

bis Freitag,  
den 8.5.2020, 
12 Uhr 

Meldung erforderlicher Nachprüfungen im Rahmen der 
schriftlichen Abiturprüfung in den Fächern Physik, Mathematik, 
Chemie, Biologie und Englisch an das LSchA  

12.3 Satz 1 

 Schriftliche Hauptprüfungstermine: 7.3 Satz 2 

Montag,  
den 11.5.2020 

Schriftliche Abiturprüfungen in weiteren Fächern gemäß  
§ 21 Abs. 2 der Oberstufenverordnung vom 3.12.2013 (GVBl. LSA 
S. 507), zuletzt geändert durch Verordnung vom 6.5.2019 (GVBl. 
LSA S. 39) 

 

Dienstag,  
den 12.5.2020 

Abiturprüfung im Fach Deutsch  

Mittwoch, 
den 13.5.2020 

Abiturprüfung im Fach Französisch  

Donnerstag, 
den 14.5.2020 

Abiturprüfung im Fach Geschichte  

Donnerstag,  
den 14.5.2020 

Schriftliche Abiturprüfungen in der Fachrichtung Technik (Fächer 
Informationstechnik und Ingenieurwissenschaften), in der 
Fachrichtung Wirtschaft (Fach Betriebs- und 
Volkswirtschaftslehre), in der Fachrichtung Gesundheit und 
Soziales (Fach Gesundheit) 

 

Freitag,  
den 15.5.2020 

Abiturprüfung im Fach Russisch  

Freitag,  
den 15.5.2020 

Abiturprüfung in den Fremdsprachen ohne zentrale Auf-
gabenstellung (Spanisch, Italienisch, Latein und Griechisch) 

 

bis Freitag,  
den 15.5.2020, 
12 Uhr 

Meldung erforderlicher Nachprüfungen im Rahmen der 
schriftlichen Abiturprüfung in den Fächern Deutsch, Französisch, 
Geschichte und Russisch an das LSchA 

12.3 Satz 1 

vom 2.6.2020 
bis 16.6.2020 

Individuelle Prüfungsvorbereitung auf die mündliche Abiturprüfung; 
die Schule bietet Konsultationsmöglichkeiten 

6.8 Satz 3 



 Schriftliche Zweit-/Nachprüfungstermine: 7.3 Satz 2 

Dienstag,  
den 2.6.2020 

Schriftliche Nachprüfungen in weiteren Fächern gemäß  
§ 21 Abs. 2 der Oberstufenverordnung vom 3.12.2013 (GVBl. LSA 
S. 507), zuletzt geändert durch Verordnung vom 3.11.2016 (GVBl. 
LSA S. 347) 

 

Mittwoch,  
den 3.6.2020 

Zweit-/Nachprüfung im Fach Deutsch  

Donnerstag, 
den 4.6.2020 

Zweit-/Nachprüfung im Fach Französisch  

Freitag, 
den 5.6.2020  

Zweit-/Nachprüfung im Fach Englisch  

Montag, 
den 8.6.2020 

Zweit-/Nachprüfung im Fach Mathematik  

Dienstag, 
den 9.6.2020 

Zweit-/Nachprüfung im Fach Physik  

Mittwoch, 
den 10.6.2020 

Zweit-/Nachprüfung im Fach Biologie  

Freitag, 
den 12.6.2020 

Zweit-/Nachprüfung im Fach Chemie  

bis Freitag,  
den 12.6.2020 

Durchführung (Abschluss) des jeweiligen praktischen Teils der 
Prüfung in den Profilfächern Sport, Musik und Kunsterziehung 

5.3 Satz 3 

Montag, 
den 15.6.2020 

Zweit-/Nachprüfung im Fach Geschichte 

Zweit-/Nachprüfungen in der Fachrichtung Technik (Fächer 
Informationstechnik und Ingenieurwissenschaften), in der 
Fachrichtung Wirtschaft (Fach Betriebs- und 
Volkswirtschaftslehre), in der Fachrichtung Gesundheit und 
Soziales (Fach Gesundheit) 

7.3 Satz 2 

 

 

Dienstag, 
den 16.6.2020 

Zweit-/Nachprüfung im Fach Russisch  

Dienstag,  
den 16.6.2020 

Zweit-/Nachprüfung in den Fremdsprachen ohne zentrale Auf-
gabenstellung (Spanisch, Italienisch, Latein und Griechisch) 

 

Dienstag,  
den 16.6.2020 

Meldung erforderlicher Nachprüfungen im Rahmen der 
schriftlichen Abiturprüfung im Prüfungszeitraum 2.6.-16.6. an das 
LSchA  

 

spätestens fünf 
Kalendertage vor 
Beginn der 
mündlichen 
Prüfung 

Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen vom 4.5.-
15.5., Mitteilung über die von der Prüfungskommission 
festgelegten zusätzlichen mündlichen Prüfungen in den 
schriftlichen Prüfungsfächern, Zulassung zur mündlichen Prüfung 

 

9.1 

innerhalb von zwei 
Tagen nach 
Bekanntgabe der 
Ergebnisse der 
schriftlichen 
Prüfungen 

Schriftliche Anträge der Prüflinge (aus Prüfungszeitraum 4.5.-
15.5.) auf zusätzliche mündliche Prüfungen in den schriftlichen 
Prüfungsfächern 

9.2 

bis zwei Tage vor 
Beginn der 
mündlichen 
Prüfungen 

Erstellung der Aufgaben einschließlich des Erwartungshorizontes 
für die mündlichen Prüfungen sowie deren Durchsicht durch die 
Prüfungskommission 

9.4 Satz 1 

ab Mittwoch,  
den 17.6.2020 

Beginn der mündlichen Prüfungen 10.1 Satz 1 



bis Mittwoch, den 
1.7.2020  

Bekanntgabe der schriftlichen Prüfungsergebnisse des 
Prüfungszeitraums 2.6.-16.6., Mitteilung über die von der 
Prüfungskommission festgelegten zusätzlichen mündlichen 
Prüfungen in den schriftlichen Prüfungsfächern, 

Ggf. 9.1*  

bis Mittwoch,  
den 14.7.2020,  
12 Uhr 

Zusendung der Datei „Berichterstattung zum Abitur 2020“ an das 
LSchA 

 

bis Freitag, den 
3.7.2020 

Schriftliche Anträge der Prüflinge (aus Prüfungszeitraum 2.6.-
16.6.) auf zusätzliche mündliche Prüfungen in den schriftlichen 
Prüfungsfächern 

9.2 

ab Dienstag,  
den 7.7.2020 

Beginn der mündlichen Prüfungen im Rahmen der Zweit-
/Nachprüfungen gemäß § 20 Abs. 3 der Oberstufenverordnung 

10.1 Satz 1 

vom 10.7.2020  
bis 14.7.2020 

Ausgabe der Reifezeugnisse 14.1 

Soweit Schulen, 
diese Termine 
nicht vor dem 
16.7.2020 
realisieren 
können, erst nach 
dem 27.8.2020 

Weitere schriftliche Nachprüfungstermine, die sich aus dem 
Prüfungszeitzeitraum 2.6.-16.6. ergeben 

 

* Änderung der Oberstufenverordnung geplant, Teilnahme an mündlicher Prüfung auch ohne 
Mitteilung der schriftlichen Prüfungsergebnisse   
 
 
2. Dieser RdErl. tritt mit Wirkung vom 2.4.2020 in Kraft. 
 
 


